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RS OGH 1982/9/14 5Ob37/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1982

Norm

EO §389 Abs1 I

EO §389 Abs1 IIIA

EO §389 Abs1 VA

EO §389 Abs1 VI

EO §392

Rechtssatz

Geht die beantragte EV über die unbedingt notwendigen Eingri2e hinaus, und fehlt ein konkretes und bescheinigtes

Vorbringen, aus dem sich entnehmen läßt, welche Maßnahmen zur Sicherung des gefährdeten Anspruchs unbedingt

notwendig sind, so ist es untunlich, von Amts wegen entsprechend eingeschränkte Gebote bzw Verbote an den Gener

zu richten; der Antrag ist vielmehr zur Gänze abzuweisen.
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